
1-BGS-E3 
3. Satzung 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Albertshofen 

 
 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erläßt die Gemeinde Albertshofen folgen-
de, mit Schreiben des Landratsamtes Kitzingen vom 11.04.1994, Nr. 33-028/06.1 genehmigte 
 
 
 

3. Satzung 
 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung. 
 
 

§ 1 
 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 der Satzung vom 12. Februar 1981 i.d.F. der Änderungssatzung vom 15.07.1987 erhält fol-
gende Fassung: 
 
"Die Gebühr beträgt 3,40 DM pro Kubikmeter Abwasser". 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.1994 in Kraft. 
 
 
Kitzingen, 02.05.1994 
Gemeinde Albertshofen 
 
 
 
 
( N e u b e r t )  
1. Bürgermeister 
 
Vorstehende Satzung wurde am 05.05.1994 in der Geschäftstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen zur 
Einsichtnahme niedergelegt. 
 
Hierauf wurde durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde Albertshofen hingewiesen. 
 
Die Anschläge wurden am 05.05.1994 angeheftet und am 20.05.1994 wieder abgenommen. 
 
 
 
Kitzingen,  
Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen  
I.A. 
 
 
 
 
( P f i s t e r )  
Verw.- Insp. z. A. 


